
Satzung des 

 

„Bundesverband der Jugendrechtshäuser Deutschland e.V.“ 

Vom 28. Mai 2002 in der Fassung vom 11. März 2006 

 

 

 

 

§ 1   Name, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Der Bundesverband führt den Namen:  

„Bundesverband der Jugendrechtshäuser Deutschland e.V.„ 

(2) Sitz des Verbandes ist Berlin.  

(3) Das Geschäftsjahr des Verbandes ist das Kalenderjahr. 

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Feststellung dieser 

Satzung und endet am darauffolgenden 31. Dezember. 

 

§ 2   Zweck und Aufgaben 

(1) Der Verband ist ein Zusammenschluss von 

Jugendrechtshäusern und Jugendrechtshausinitiativen in der 

Bundesrepublik Deutschland sowie einzelner Mitglieder 

(i.S.d. § 4) und Körperschaften des öffentliche Rechts. Der 

Verband fasst sich als Demokratieschule in einer 

interkulturellen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts auf. 

Jugendrechtshäuser sollen als Präventionseinrichtungen mit 

dem Ziel einer ganzheitlichen Demokratie- und 

Werteschulung für ein friedliches und tolerantes Miteinander 

in einer europäischen Gesellschaft gegründet und 

unterhalten werden. 

(2) Der Verband ist unabhängig, überparteilich und 

überkonfessionell. 

(3) Der Zweck des Verbandes ist unter anderem darauf 

gerichtet, die bekannten Konzepte der Unterhaltung und des 

Betriebs von Jugendrechtshäusern und der 

Jugendrechtshausinitiativen in der Öffentlichkeit, gegenüber 

Behörden und sonstigen Institutionen zu vertreten. Hierzu 

darf der Verband unter Beachtung der in § 2 Abs. 1 

angeführten Aufgaben alle ihm geeignet erscheinenden 

Maßnahmen im Rahmen der Gemeinnützigkeit 

durchzuführen. Dazu gehören beispielsweise die 

Durchführung von Seminaren, Tagungen, Herausgabe von 

Veröffentlichungen, Initiierung von jugendbezogenen 

Forschungsvorhaben und deren Trägerschaft, alle sonstigen 

Maßnahmen, die im Rahmen der Gemeinnützigkeit geeignet 

sind, dem Verbandszweck direkt oder indirekt zu dienen. Der 

Verband betätigt sich hauptsächlich im Bereich der Kinder- 

und Jugendhilfe, sowie der Erziehung. 

 

§ 3   Gemeinnützigkeit und Mittelverwendung 

(1) Der Verband verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abgabenrechts. Er ist 

selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke.  

(2) Mittel des Verbandes dürfen nur für die satzungsmäßigen 

Zwecke unter Beachtung des Gemeinnützigkeitsrechtes 

verwendet werden.  

(3) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln 

des Verbandes; Auslagen für den Verband können auf 

Abrechnung erstattet werden. Es darf keine Person durch 

Ausgaben, die dem Zweck des Verbandes fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die 

Mittel des Verbandes sind nach kaufmännischen Grundsätzen zu 

verwalten. 

 

§ 4  Mitgliedschaft und Mitgliedsbeiträge 

(1) Als ordentliche Mitglieder können aufgenommen werden 

a) Natürliche Personen 

b) Juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts 

(2) Als förderndes Mitglied kann aufgenommen werden, wer den 

Verband uneigennützig bei der Erfüllung seiner satzungsgemäßen 

Ziele persönlich, finanziell oder materiell unterstützt. 

(3) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand durch 

Beschluß endgültig. Minderjährige benötigen zum Beitritt die 

Zustimmung ihrer Eltern bzw. sonst gesetzlichen Vertreters. 

(4) Die Mitgliederversammlung kann Personen, die sich um den 

Verband oder im Sinne der Zielsetzung des Verbandes verdient 

gemacht haben, durch Beschluß zu Ehrenmitgliedern berufen. Aus 

der Ehrenmitgliedschaft erwachsen keine Pflichten. 

(5) Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge und jeweils im ersten 

Quartal eines jeden Jahres fällig. Über ihre Höhe entscheidet die 

Mitgliederversammlung. Hinsichtlich der Beitragshöhe ist eine 

Differenzierung zulässig.  

(6) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Liquidation, Austritt oder 

Ausschluß. Bei einem Beitragsrückstand von mehr als einem 

Jahresbeitrag kann der Vorstand nach vorheriger Abmahnung mit 

Fristsetzung durch einstimmigen Beschluß ein Mitglied 

ausschließen. Abmahnung und Fristsetzung gelten als 

zugegangen, wenn diese an die letzte von dem Mitglied 

angegebene Adresse (postalische, Fax- oder Internetadresse) 

versandt wurden. Korrespondenz zwischen dem Verband und 

seinen Mitgliedern kann schriftlich oder in den Formen der §§ 126 

a/b BGB erfolgen.  

 

§ 5   Organe des Verbandes 

(1) Mitgliederversammlung 

(2) Vorstand 

 

§ 6   Mitgliedersammlung 

(1) Der Mitgliederversammlung obliegen: 

1. Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes 

und des Berichtes der Kassenprüfer. 

2. Entlastung des Vorstandes. 

3. Wahl des neuen Vorstandes.  

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer 

von drei Jahren mit einfacher Mehrheit gewählt.  

4. Wahl von zwei Rechnungsprüfern. 

Die Rechnungsprüfer werden von der Mitgliederversammlung für 

die Dauer von drei Jahren mit einfacher Mehrheit gewählt. 

Einmalige Wiederwahl ist zulässig. Sie dürfen nicht dem Vorstand 

angehören.  
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5. Jede Änderung der Satzung. 

6. Entscheidung über die eingereichten Anträge. 

7. Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

8. Auflösung des Vereins. 

 

(2) Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand 

spätestens zu Beginn des dritten Jahres einberufen, das auf 

die letzte Mitgliederversammlung folgt. Sie ist vom Vorstand 

einzuberufen, wenn dies von 1/10 der stimmberechtigten 

Mitglieder unter Angabe des Grundes verlangt wird. Die Zahl 

stimmberechtigter Mitglieder wird nach dem Schlüssel gem. 

Absatz 3 ermittelt. 

(3) Stimmberechtigt sind natürliche und juristische Personen 

mit je einer Stimme, Jugendrechtshäuser mit fünf Stimmen. 

Fördermitglieder sind nicht stimmberechtigt; ihnen steht 

jedoch das Anwesenheits- und Rederecht zu. 

(4) Juristische Personen können die ihnen zustehenden 

Stimmen nur einheitlich abgeben. Das Stimmrecht 

ordentlicher Mitglieder ruht, wenn diese nicht spätestens 

zum Beginn der Mitgliederversammlung sämtliche 

Beitragsverbindlichkeiten erfüllt, zumindest aber in der 

festgesetzten Höhe banküblich besichert haben. 

(5) Die Mitgliederversammlung wird durch Rundschreiben 

einberufen, das mindestens zwei Monate vor dem Tage der 

Mitgliederversammlung durch den Vorstand zum Versand 

gegeben sein muss; § 4 Abs. 6 gilt sinngemäß. Es gilt als 

zugegangen, wenn es an die letzte dem Vorstand bekannt 

gegebene Adresse versandt wurde. Versand ist zulässig mit 

einfacher Briefsendung, Fax oder E-Mail. 

(6) Im Einberufungsrundschreiben sind Tag, Uhrzeit, Ort und 

Tagesordnung mitzuteilen. Jedes ordentliche Mitglied kann 

eine Ergänzung der Tagesordnung vom Vorstand verlangen, 

wenn dieser Ergänzungsantrag spätestens am 21. Tage vor 

dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vorstand zugeht. 

(7) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, und 

bei dessen Verhinderung von einem der stellvertretenden 

Vorsitzenden, geleitet.  

(8) Jede ordnungsgemäß anberaumte (ordentliche oder 

außerordentliche) Mitgliederversammlung ist mit Ausnahme 

der Regelung in Abs. 9 beschlussfähig. 

(9) Satzungsänderungen zur Änderung des Vereinszwecks, 

dazu gehören auch Änderungen des Leitprogramms, und ein 

Beschluss über die Auflösung des Verbandes bedürfen einer 

Mehrheit von neun Zehnteln der anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder. In diesem Fall ist die 

Mitgliederversammlung nur beschlussfähig, wenn 70 % der 

Stimmrechte (siehe Abs. 3) anwesend bzw. bei juristischen 

Personen und Jugendrechtshäusern vertreten sind. Sollte 

eine Mitgliederversammlung mangels Quorum dann nicht 

beschlussfähig sein, so ist erneut einzuladen. Die dann 

folgende Mitgliederversammlung ist beschlussfähig ohne 

Rücksicht auf anwesende bzw. vertretene (jur. Personen) 

Mitglieder; darauf ist in der Ladung hinzuweisen. Eine mit 

der ersten Einladung erfolgte gleichzeitige Einladung zur 

zweiten Mitgliederversammlung ist unzulässig. 

(10) Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Ver-

sammlungsleiter festgesetzt. Die Abstimmung muss jedoch 

schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der 

erschienenen Mitglieder dies beantragt. 

(11) Über die Mitgliederversammlung und deren Beschlüsse ist ein 

Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und vom 

Protokollführer zu unterschreiben ist. Dabei sollen Ort und Zeit der 

Versammlung sowie das jeweilige Abstimmungsergebnis 

festgehalten werden. 

 

§ 7  Vorstand 

(1) Der Gesamtvorstand besteht aus einem geschäftsführenden 

Vorstand und einem erweiterten Vorstand. 

(2) Der geschäftsführende Vorstand besteht aus mindestens sechs 

Mitgliedern: 

a) dem Vorsitzenden, 

b) zwei bis vier stellvertretenden Vorsitzenden, 

c) dem Schatzmeister, 

d) dem Schriftführer, 

(3) Dem erweiterten Vorstand sollen nicht mehr als zwölf 

Personen angehören. 

(4) Im Innenverhältnis sollen sich unter den Mitgliedern des 

Gesamtvorstands befinden:  

 der Vorsitzende eines Landesverbandes der Jugendrechtshäuser 

oder eines regionalen Jugendrechtshauses; 

 ein Richter i.S.d. Deutschen Richtergesetzes oder ein Staatsanwalt 

(auch i.R.); 

 ein in der Bundesrepublik Deutschland zugelassener Rechtsanwalt; 

möglichst ein Vertreter des Deutschen Anwaltvereins (DAV); 

 ein Pädagoge mit einem abgeschlossenen Hochschul- oder 

Fachhochschulstudium (Dipl.Pädagoge, Sozialpädagoge, Erzieher 

pp.); 

 ein Vertreter aus dem Bereich Schule; möglichst ein Vertreter der 

Kultusministerkonferenz (KMK); 

 ein Elternvertreter; möglichst ein Vertreter des Bundeselternrates 

oder eines Landeselternrates; 

 ein Vertreter eines Kinder- oder Jugendparlaments; 

 ein Vertreter einer Religionsgemeinschaft. 

(3) Der geschäftsführende Vorstand führt die Geschäfte des 

Verbandes. Er kann für die Erledigung der laufenden Geschäfte 

hauptamtliche Geschäftsführer bestellen. 

(4) Der Verband wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei 

Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands vertreten, darunter 

der Vorsitzende oder ein stellvertretender Vorsitzender. 

(5) Der erweiterte Vorstand berät den geschäftsführenden 

Vorstand. Er ist bei Bedarf, mindestens aber einmal im Jahr 

einzuberufen. 

(6) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung zur Regelung 

der Einberufung des Vorstands und seiner Beschlußfassung sowie 

zur internen Kompetenzenverteilung geben. Vorstandssitzungen 

können auch im internen Beschlussverfahren durchgeführt 

werden, wenn der Verfahrensart nicht durch mindestens zwei 

Vorstandsmitglieder schriftlich widersprochen wird. 

 

§ 8  Beirat 

Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung 

Personen zum Beirat berufen, die sich durch ihre 

wissenschaftliche, publizistische oder sonstige Tätigkeit in der 

Öffentlichkeit Ansehen erworben haben. Die Beiräte fördern die 

Ziele des Verbandes durch Rat oder aktive Mitarbeit und können 

vom Vorstand zu dessen Sitzungen hinzu geladen werden. Sie 

können keine Beschlüsse fassen, die den Verein verpflichten. 

Mitglieder des Beirates erhalten keine Vergütung für ihre Tätigkeit. 

Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. 
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§ 9 Anfall des Verbandsvermögens bei 

Auflösung des Verbandes 

Bei Auflösung und Aufhebung des Verbands oder bei 

Wegfall seines bisherigen Zweckes (§ 6 Abs. 8) fällt das 

Verbandsvermögen an den Verein Recht und Gesellschaft 

e.V. bzw. an dessen Rechtsnachfolger. Der Empfänger hat 

es unmittelbar und ausschließlich zur Förderung 

gemeinnütziger Zwecke zu verwenden, und zwar im Sinne 

des Verbandszwecks. 

 

§ 10 Änderungen 

Änderungen der Satzung die sich im Rahmen der Gründung 

von Amts wegen ergeben, können durch den Vorstand 

beschlossen werden. 

 

Berlin, den 28. Mai 2002 

 

 

 

Das Leitprogramm des Bundesverbandes der 

Jugendrechtshäuser Deutschland e.V. 

Der Verband ist ein überparteilicher und überkonfessioneller 

Zusammenschluss von Jugendrechtshäusern und 

Jugendrechtshausinitiativen in der Bundesrepublik 

Deutschland. Natürliche und juristische Personen können 

Mitglied werden. 

 

Die bislang im Rahmen der Arbeit des „Vereins Recht und 

Gesellschaft e.V.“ gegründeten Jugendrechtshäuser und 

Jugendrechtshausinitiativen sind im Sinne des Buches „Das 

Jugendrechtshaus 2000“

1

 als Demokratieschulen in der 

interkulturellen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts konzipiert. 

Entsprechend diesem Konzept sollen auch künftige 

Jugendrechtshäuser als Präventionseinrichtungen mit dem 

Ziel einer ganzheitlichen Demokratie- und Werteschulung für 

ein friedliches und tolerantes Miteinander in einer 

europäischen Gesellschaft gegründet, in der Praxis unter 

Anwendung rechtspädagogischer Grundsätze betrieben und 

wissenschaftlich weiter entwickelt werden.  

 

Der vom „Verein Recht und Gesellschaft e.V.“ rechtlich 

selbständige „Bundesverband der Jugendrechtshäuser 

Deutschland“ e.V. wird von diesem den Bereich 

„Jugendrechtshaus“ und „Jugendrechtsschule“ = „school of 

human law“

2

  übernehmen und mit diesem aber weiterhin 

eng zusammenarbeiten. 

 

Zweck des Bundesverbandes der Jugendrechtshäuser 

Deutschland e.V. ist die Vertretung der Interessen der 

Jugendrechtshäuser, der Jugendrechtshausinitiativen und 

der Jugendrechtsschulen in der Öffentlichkeit, insbesondere 

gegenüber Behörden und sonstigen Institutionen. Außerdem 

soll die Gründung weiterer Jugendrechtshäuser sowie 

Jugendrechtsschulen unter Berücksichtigung der jeweiligen 

regionalen und kommunalen Belange gefördert werden. 

Verbandszweck ist auch die wissenschaftliche Forschung 

zum Recht, zum Rechtsbewusstsein und zum 

Rechtsverhalten der Jugend im Kontext der 

                                                

1

 Sigrun v. Hasseln - Berlin 2000, ISNB 3-8311-0402-6 

2

 vgl. Deutsche Richterzeitung 1994, 121, 130 

gesellschaftlichen Entwicklung und die Förderung aller 

wissenschaftlichen Arbeiten und Bestrebungen, die das Lernen 

darüber, mit anderen in friedlicher Nachbarschaft zu leben, zum 

Ziel haben. 

 

Zur Verwirklichung des Satzungszweckes kann der Verband alle 

ihm im Rahmen der Gemeinnützigkeit geeignet erscheinenden 

Maßnahmen durchführen, und zwar insbesondere  

 die Herausgabe von Veröffentlichungen sowie Medienarbeit,  

 die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen 

Einrichtungen und Fachleuten auch anderer Staaten, 

 die Kooperation mit gesellschaftlich wichtigen Institutionen und 

Optimierung der Netzwerkarbeit auf Bundesebene, wie etwa 

Elternverbände (z.B. Bundeselternrat, Kinderschutzverbände (z.B. 

Deutscher Kinderschutzbund, Deutsche Liga für das Kind)), 

Kindergärten, Jugendverbände, Jugendparlamente, 

Jugendhilfeeinrichtungen, Wohlfahrtsverbände, Verbraucherzentralen, 

Kirchen und Religionsgemeinschaften, Verbände von Juristen (z.B. 

Deutscher Anwaltverein (DAV), Deutscher Richterbund (DRB), 

Deutscher Juristinnenbund (DJB)), Bildungswerken, Wirtschafts- und 

Medienverbände, Gewerkschaften, Polizei sowie Präventionsräte. 

 die Durchführung von jugendbezogenen Forschungsprojekten 

und wissenschaftlichen Veranstaltungen wie Seminaren, 

Tagungen und sonstigen Schulungsveranstaltungen, 

 die Fortbildung von Mitarbeitern und Multiplikatoren (z.B. 

Lehrern, Juristen, Pädagogen, Eltern), 

 die wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation, 

 die Gründung und Unterhaltung eines zweckentsprechenden 

Instituts,  

 die Mitwirkung am rechts- und erziehungspolitischen 

Meinungsbildungsprozess als Ansprechpartner für 

Bundesbehörden, 

 die zentrale Fördermittel- und Sponsorengelder-Beschaffung, 

 die Unterstützung und Beteiligung bei der Gründung und dem 

Betrieb derartiger Einrichtungen durch Landkreise, Kommunen 

oder sonstige öffentlich-rechtliche oder private Institutionen, 

 Qualitätssicherung und Entwicklung der Jugendrechtshäuser, 

 gegenüber den Jugendrechtshäusern, die Verleihung und 

Entzug von Namensrechten, 

sowie alle sonstigen, auch werbenden Maßnahmen, die geeignet 

sind, dem Verbandszweck direkt und indirekt zu dienen. 

 

 

 

 

 

 

Der Verband ist eingetragen im Vereinsregister des 

Amtsgerichts Berlin Charlottenburg unter Nr. 22106.  

 

Geschäftsstelle 

Chausseestr. 29, 10115 Berlin. Tel. 030 / 280 976 82  

E-Mail: bundesverband@jugendrechtshaus.de   

Internet: www.jugendrechtshaus.de  

 

Spenden- u. Bußgeldkonto:  

Bank für Sozialwirtschaft Berlin  

KtoNr. 321 21 00, BLZ 100 205 00 

mailto:bundesverband@jugendrechtshaus.de
www.jugendrechtshaus.de

